
I. Geltungsbereich

1. „Auftraggeber“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei der Auftragserteilung an uns in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen berufl ichen Tätigkeit handelt. 

2. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen 
nicht nochmals nach Eingang ausdrücklich widersprechen.

3. Mit Erteilung des Auftrages bzw. mit Zugang der Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit der 
Entgegennahme unserer Lieferung, gelten unsere Bedingungen als anerkannt.

II. Gegenleistung

1. Die in unserem Angebot genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsab-
gabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.

Die im Angebot angegebenen Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und gelten ab Werk. Sie schlie-
ßen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des dadurch verur-
sachten Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet. Als nachträgliche Änderungen 
gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abwei-
chungen von der Vorlage verlangt werden.

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftragge-
ber veranlasst werden, werden gesondert berechnet.

III. Zahlung

1. Die Zahlung hat ohne Abzug in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag 
verfügen können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Auftraggeber. Rechnungen sind zahlbar 
innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug, bei Zahlung innerhalb von 14 Ka-
lendertagen nach Rechnungsdatum unter Abzug von 2 % Skonto auf den Rechnungsbetrag, jedoch, 
sofern in der Rechnung ausgewiesen, ohne Kosten für Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige 
Versandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft 
(Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und 
zahlungshalber ohne Skontogewährung angenommen. Diskont und Spesen trägt der Auftraggeber. 
Sie sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benach-
richtigung und Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung haften wir nicht, sofern uns oder un-
seren Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.

2. Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier- und Kartonmengen, besonderer Materialien 
oder Vorleistungen kann hierfür Vorauszahlung verlangt werden.

3. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Auftraggeber nur insoweit 
zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

IV. Zahlungsverzug

1. Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein oder 
treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Auftraggebers nach Vertragsabschluss schließen lassen und die unseren Zahlungsanspruch 
gefährden, so sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen fällig zu stellen sowie wegen noch aus-
stehender Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung Sicherheit und Vorkasse zu 
verlangen, es sei denn, der Auftraggeber leistet ausreichend Sicherheit.

2. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug verrechnen wir Zinsen in Höhe von 8 % über 
dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Die Geltendmachung weitergehenden Schadens 
bleibt vorbehalten.

3. Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben unberührt.

V. Lieferung

1. Wir nehmen den Versand für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haften jedoch nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Ware ist nach den jeweiligen Speditionsbedingungen des 
Transportführers versichert.

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag 
schriftlich abgeschlossen, so bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.

3. Geraten wir mit unseren Leistungen in Verzug, so ist uns zunächst eine angemessene Nachfrist zu 
gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. 
§ 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB bleibt unberührt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des 
Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material) verlangt werden.

4. Ereignisse höherer Gewalt oder bei uns oder unseren Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, 
insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr, die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend 
daran hindern, zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verlängern 
die Termine bzw. Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen und 
berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der 
Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher For-
derungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehung zustehen. Dies gilt auch für künftige Forderungen, z. B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, 
wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.

2. Be- und Verarbeitung von Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, 
ohne uns zu verpfl ichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. 
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den 
Käufer steht uns das Miteigentum anteilig der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 
durch Verbindung und Vermischung, so überträgt der Auftraggeber uns bereits jetzt die ihm zuste-
henden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als 
Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1.

3. Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen nor-
malen Geschäftsbedingungen und nur, solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass 
die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Nr. 4 bis 6 auf uns übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

4. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns ab-
getreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbe-
haltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so wird uns 
die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Auf-
traggeber zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die Forderung 
aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag in gleichem Umfang im Voraus an uns abgetreten. Wir 
nehmen die Abtretung hiermit an.

5. Der Auftraggeber ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Ein-
zugsermächtigung erlischt im Fall unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichtein-
lösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-, Vergleichs- oder Gesamtvollstre-
ckungsverfahren. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn uns 
Umstände bekannt werden, aus denen sich eine wesentliche, unseren Zahlungsanspruch gefähr-
dende Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers ergibt. Auf unser Verlangen 
ist der Auftraggeber verpfl ichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und 
uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu übergeben.

6. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat uns der Auftraggeber un-
verzüglich zu unterrichten. Der Auftraggeber trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder 

zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht durch Dritte 
ersetzt werden.

7. Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind 
wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem Zweck ggf. den Betrieb des Auf-
traggebers zu betreten. Gleiches gilt, wenn andere Umstände eintreten, die auf eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers schließen lassen und unseren Zah-
lungsanspruch gefährden. Die Rücknahme der Ware ist kein Rücktritt vom Vertrag.

8. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen ein-
schließlich Nebenforderungen (Zinsen, Kosten etc.) insgesamt um mehr als 20 % v. H., sind wir auf 
Verlangen des Auftraggebers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpfl ichtet.

9. An den vom Auftraggeber gelieferten Druckvorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen 
Gegenständen steht uns ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfül-
lung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

VII. Beanstandungen, Mängelrüge, Gewährleistung u. Haftung

Für Mängel der Ware und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften leisten wir nur nach folgenden 
Vorschriften Gewähr:

1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur über-
sandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht 
mit der Druckreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die 
erst in dem sich an die Druckreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder 
erkannt werden konnten. Das Gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers 
zur weiteren Herstellung.

2. Mängel der Ware sind unverzüglich, spätestens innerhalb sieben Tage seit Ablieferung schriftlich 
anzuzeigen. Erfolgt keine Anzeige, so gilt die Ware zum Zeitpunkt der Ablieferung als mangelfrei. 
Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, 
sind - unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung - unverzüglich nach Entdeckung, 
spätestens vor Ablauf der Gewährleistungsfrist, anzuzeigen.

3. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Auftragnehmer ist die Rüge 
von Mängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen.

4. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl unter Ausschluss anderer 
Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpfl ichtet und zwar bis zur Höhe des Auf-
tragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder uns oder unseren Erfüllungsgehil-
fen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das Gleiche gilt für den Fall einer berechtigten 
Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlägen von Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung kann der Auftraggeber unter den gesetzlichen Voraussetzungen Rückgängigmachung 
des Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung verlangen. § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB bleibt unberührt. 
Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, uns oder unseren Erfüllungs-
gehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Diese Haftungsfreizeichnung gilt auch dann 
nicht, wenn der Auftragnehmer wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatz we-
gen Nichterfüllung geltend macht.

Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zum Ge-
genstand, so haften wir nicht für die dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder 
weiter zu verarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurde.

5. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Liefe-
rung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.

6. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen vom 
Original nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auf-
lagendruck.

7. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haften wir nur bis zur Höhe der 
eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall sind wir von unserer 
Haftung befreit, wenn wir unsere Ansprüche gegen den Zulieferanten an den Auftraggeber abtreten. 
Wir haften wie ein Bürge, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch unser Verschulden nicht 
bestehen oder solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind.

8. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Aufl age können nicht beanstandet werden. 
Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 1000 kg 
erhöht sich der Prozentsatz auf 20 %, unter 2000 kg auf 15 %.

VIII. Verwahren, Versicherung, Elektronische Daten

1. Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwendung dienende Gegenstände so-
wie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen besondere 
Vergütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit.

2. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfl eglich behandelt. Für Beschädigungen haften wir nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

3. Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auftraggeber die 
Versicherung selbst zu besorgen.

4. Die zur Erstellung von Kundendaten erforderliche Software, auch wenn sie speziell für diesen 
Auftrag programmiert wurde, und alle bei der Datenerstellung anfallenden Zwischenergebnisse wie 
Layout- und Formatvorlagen sowie sämtliche digitale Arbeitsdaten bleiben unser Eigentum. Nach Ab-
schluss des vereinbarten Auftrages hat der Auftraggeber das Recht auf Aushändigung der Enddaten 
in Form von hoch aufgelösten, schreibgeschützten pdf-Dateien. Die Bereitstellung dieser Enddaten 
auf geeigneten Datenträgern wird gesondert in Rechnung gestellt.

IX. Periodische Arbeiten

Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss des Monats gekündigt werden.

X. Urheberrecht

Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere 
Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat uns von allen Ansprüchen Dritter wegen 
einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

XI. Impressum

Mit Zustimmung des Auftraggebers können wir auf den Vertragserzeugnissen in geeigneter Weise auf 
unsere Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein 
überwiegendes Interesse hat.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtsanwendung, Wirksamkeit

1. Für den Fall, dass es sich bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sonervermögen handelt, ist der Erfüllungsort 
und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitig-
keiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozesse Traunstein. 

2. Es fi ndet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestim-
mungen des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie über 
den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen Anwendung.

3. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen nicht berührt.
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Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




